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Landratsamt Zwickau
Ordnungsamt

Postfach 10 01 76

08067 Zwickau

Meldung und Zuverlässigkeitsprüfung von mit der Betriebsleitung beauftragten Personen
nach § 25 Abs. 2 ProstSchG
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1.1 Angaben zur
Person

Anschrift
PLZ

Vorname(n)

Straße Hausnummer

Ort

Nachname (ggf. Geburtsname)

Geschlecht

männlich weiblich divers

Geburtsdatum Geburtsort/Geburtsland

Staatsangehörigkeit

Telefonnummer (*freiwillige Angabe) E-Mai-Adresse (*freiwillige Angabe)
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Anlage 3.1

Wohnanschrift in den letzten 5 Jahren, wenn nicht wie oben angegeben.

Zeitraum von - bis vollständige Anschrift

Zeitraum von - bis vollständige Anschrift

Zeitraum von - bis vollständige Anschrift

Art der Beschäftigung

selbstständig angestellt

Wurden Sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Antragstellung rechtskräftig verurteilt?

Wurde Ihnen innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragstellung die Erlaubnis
zur Ausübung eines Prostitutionsgewerbes entzogen oder die Ausübung
eines Prostitutionsgewerbes versagt?

ja nein

Anhängige oder abgeschlossene Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35
Gewerbeordnung und/oder Rücknahme/Widerruf einer gewerberechtlichen
Erlaubnis innerhalb der letzten fünf Jahre (Behörde, Aktenzeichen).

ja nein

ja nein

Anhängige Strafverfahren (Justizbehörde, Aktenzeichen)

ja nein

2. Überprüfung der Zuverlässigkeit
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Sind oder waren Sie Mitglied in einem Verein, der nach dem Vereinsgesetz als
Organisation unanfechtbar verboten wurde oder der einem unanfechtbaren
Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz unterliegt?

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bzw. Abweisung eines Eröffnungsantrags mangels
Masse innerhalb der letzten fünf Jahre (Amtsgericht, Aktenzeichen).
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ja nein

Bei Beendigung der Mitgliedschaft in einem solchen Verein:
Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft

Anhängige oder abgeschlossene Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen
Tätigkeit innerhalb der letzten fünf Jahre (Behörde, Aktenzeichen). ja nein

ja nein

2. Überprüfung der Zuverlässigkeit

5. Hinweise
- Die Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit wird spätestens nach 3 Jahren wiederholt.

Die Angaben sind vollständig und richtig. Ich wurde darüber belehrt, dass unrichtige Angaben in der vorstehenden
Erklärung geeignet sind, Zweifel hinsichtlich der Zuverlässigkeit zu begründen und ggf. zur Versagung der beantragten
Erlaubnis führen können.

Weiterhin erkläre ich mich damit einverstanden, dass das Landratsamt Zwickau weitere Auskünfte über meine Person
einholten kann (insbesondere Anfragen bei Polizei, Ausländerbehörde, Finanzamt). Kontrollen durch die zuständigen
Behörden sind jederzeit unangemeldet möglich.

Ich verpflichte mich, alle Änderungen unverzüglich mitzuteilen.

Ort / Datum Unterschrift des Antragstellers bzw.
Geschäftsführers; ggf. Stempel

3. Erforderliche Unterlagen
Eine Bearbeitung des Antrages ist nur möglich, wenn alle Unterlagen vollständig vorliegen.

Personalausweis, Reisepass, ggf. elektronischer Aufenthaltstitel

Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde nach Belegart "0"
(zu beantragen beim zuständigen Einwohnermeldeamt)

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach Belegart "9" 
(zu beantragen beim zuständigen Einwohnermeldeamt)

Auskunft über Einträge im Schuldnerzeichnis des Amtsgerichtes

Bescheinigung in Steuersachen im Original
(zu beantragen beim zuständigen Finanzamt)

beigefügt wird nachgereicht

beigefügt

beantragt am und wird nachgereicht

beigefügt

beantragt am und wird nachgereicht

beigefügt

beantragt am und wird nachgereicht

beigefügt

beantragt am und wird nachgereicht

(nur online unter www.vollstreckungsportal.de möglich)

Auskunft des zuständigen Insolvenzgerichtes (z.B. Amtsgericht
Chemnitz), ob eine Verfahrenseröffnung vorliegt oder mangels
Masse abgelehnt wurde. Die Einholung der Auskunft ist schriftlich
oder kostenfrei über www.insolvenzbekanntmachungen.de möglich.
Für die Online-Abfrage ist eine Detail-Suche unter Angabe von
Familienname und Wohnort durchzuführen.

beigefügt wird nachgereicht

Unbedenklichkeitsbescheinigung des kommunalen Steueramtes
(Wohnsitzbehörde)

beigefügt

beantragt am und wird nachgereicht

Die Datenschutzhinweise in den Anlagen habe ich zur Kenntnis genommen.
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Datenschutzhinweise zur Erhebung von Daten im Zusammenhang mit der Bearbeitung von 
Anmeldungen der Prostitutionstätigkeit bzw. der Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung 


von Erlaubnissen für das Betreiben eines Prostitutionsgewerbes (Art. 13 DSGVO) 
 
 
Ihre Daten werden erhoben, um nach dem Prostituiertenschutzgesetz Anmeldebescheinigungen ausstellen bzw. 
Erlaubnisse erteilen zu können. Des Weiteren werden die Daten erhoben, um Anordnungen erteilen und 
Überprüfungen durchführen zu können. 
 
Ihre Daten werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 DSGVO in Verbindung mit den §§ 3, 12ff und 34 Prostituierten-
schutzgesetz (ProstSchG) verarbeitet. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden an das zuständige Finanzamt sowie an die zuständigen Behörden der 
angemeldeten Tätigkeitsorte weitergegeben. Des Weiteren kann eine Übermittlung der Daten an Stellen erfolgen, die 
für die Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten wegen eines Verstoßes gegen das ProstSchG zuständig 
sind. (Polizei- und Ordnungsbehörden, Staatsanwaltschaften, Gerichte) 
 
Ihre Daten werden nach der Erhebung beim Landratsamt Zwickau so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 
 
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 
DSGVO). 
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
verlangen Des Weiteren können Sie der Verarbeitung der Daten für die Zukunft widersprechen. (Art. 17, 18 und 21 
DSGVO). 
 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Sächsischen Datenschutzbeauftragten. 
 
 
 
Verantwortlich für die Datenerhebung Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 
Landkreis Zwickau, Landratsamt Landkreis Zwickau, Landratsamt 
Postfach 10 01 76, 08067 Zwickau Postfach 10 01 76, 08067 Zwickau 
Ordnungsamt Datenschutzbeauftragte 
E-Mail: ordnungsamt@landkreis-zwickau.de E-Mail: datenschutz@landkreis-zwickau.de 
Tel.: 0375 / 4402-24101 Tel.: 0375/4402-21052 


 
 
 


Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus den §§ 4 und 12ff. ProstSchG. 
Das Landratsamt Zwickau benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag auf eine Anmeldebescheinigung bzw. auf Erteilung 
einer Erlaubnis für das Betreiben eines Prostitutionsgewerbes zu bearbeiten. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht 
angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. 
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Informationspflichten bei einer Erhebung von Daten von Dritten im Zusammenhang mit 
der Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Erlaubnissen für das Betreiben eines 


Prostitutionsgewerbes (Art. 14 DSGVO) 
 
Wir haben von Ihnen, im Zuge der Bearbeitung eines Antrages auf Erteilung einer Erlaubnis für das Betreiben eines 
Prostitutionsgewerbes, bei Dritten Daten erhoben bzw. werden dies tun.  
 
Dies erfolgt, um Erlaubnisse und Anordnungen erteilen und Überprüfungen durchführen zu können. 
 
Ihre Daten werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 DSGVO in Verbindung mit § 34, und 12 ff. Prostituierten-
schutzgesetz (ProstSchG) verarbeitet. 
 
Wir verarbeiten folgende personenbezogene Daten von Ihnen: 
 


- Name, Vorname; Geburtsdatum, Geburtsort; Staatsangehörigkeit 


- Anschrift bzw. Anschriften der letzten 5 Jahre 


- Rechtskräftige Verurteilungen der letzten 5 Jahre 


- anhängige Strafverfahren 


- Versagung der Ausübung eines Prostitutionsgewerbes bzw. Erlaubnisentzug in den letzten 5 Jahren 


- anhängige oder abgeschlossene Gewerbeuntersagungsverfahren der letzten 5 Jahre 


- Rücknahme/Widerruf einer gewerberechtlichen Erlaubnis in den letzten 5 Jahren 


- laufende oder beendete Mitgliedschaften in Vereinen, die verboten sind bzw. einem Betätigungsverbot unterliegen 


- anhängige bzw. abgeschlossene Bußgeldverfahren bzgl. gewerblicher Tätigkeit der letzten 5 Jahre 


- laufende Insolvenzverfahren bzw. mangels Masse abgewiesene Insolvenzverfahren der letzten 5 Jahre 
 
Ihre personenbezogenen Daten können an Stellen übermittelt werden, die für die Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten wegen eines Verstoßes gegen das ProstSchG zuständig sind. (Polizei- und Ordnungsbehörden, 
Staatsanwaltschaften, Gerichte) 
 
Ihre Daten werden nach der Erhebung beim Landratsamt Zwickau so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 
DSGVO). 
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
verlangen Des Weiteren können Sie der Verarbeitung der Daten für die Zukunft widersprechen. (Art. 17, 18 und 21 
DSGVO). 
 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Sächsischen Datenschutzbeauftragten. 
 
Verantwortlich für die Datenerhebung Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Landkreis Zwickau, Landratsamt Landkreis Zwickau, Landratsamt 
Postfach 10 01 76, 08067 Zwickau Postfach 10 01 76, 08067 Zwickau 
Ordnungsamt Datenschutzbeauftragte 
E-Mail: ordnungsamt@landkreis-zwickau.de E-Mail: datenschutz@landkreis-zwickau.de 
Tel.: 0375 / 4402-24101 Tel.: 0375/4402-21052 
 
Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus §§12ff ProstSchG. Das 
Landratsamt Zwickau benötigt Ihre Daten, um einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für das Betreiben eines 
Prostitutionsgewerbes zu bearbeiten. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann der Antrag nicht 
bearbeitet werden. 
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